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Ist der Zinssaldo aus der vorstehenden Berechnung gleich oder kleiner 1 Mio. Euro?

Zinssaldo = Zinsertrag – Zinsaufwand

ja
nein

Ist der Steuerpflichtige eine Personengesellschaft als Einzelgesellschaft oder ein Einzelkaufmann? ja
nein

Ist der Steuerpflichtige eine Kapitalgesellschaft als Einzelgesellschaft? ja
nein

Ist der Betrieb eine Konzerntochtergesellschaft i.S.d. §15 AktG und §290 HGB? ja
ja

Bis einschließlich 10% des Zinssaldos aus 
irgendeiner Konzerngesellschaft besteht aus
einer sogenannten „schädlichen“ Gesellschafter-
Fremdfinanzierungen?
„Schädliche“ Fremdkapitalgeber sind:
1. Mit >25% beteiligte Anteilseigner
2. Nahestehende Personen (§1 Abs. 2 AStG) und
3. Rückgriffsberechtigte Dritte, z.B. Banken

nein

Ist die Eigenkapitalquote der Konzerntochter-
gesellschaft gleich oder größer als die Eigen-
kapitalquote der Konzernmuttergesellschaft?

ja ja

neinnein

Ist der Zinssaldo kleiner oder gleich EBITDA? ja
nein

Der 30% des EBITDA übersteigende Zinssaldo ist nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig.
Er ist aber in spätere Jahre vortragsfähig.

Die Zinsschranken-
regelung greift nicht.

Der Zinsaufwand
ist in voller Höhe 

ertragsteuerlich als 
Betriebsausgabe 

abzugsfähig.

Gesamtübersicht und Prüfungsschema zur Zinsschrankenregelung ab 2008

Ziel des Gesetzgebers: Schlechterstellung hochverschuldeter Unternehmen, so daß die Verschiebung von Gewinnen ins Ausland durch hohe konzerninterne Eigenkapitalquoten
unattraktiv wird. Konzerninterne Darlehensgestaltungen sollen nicht der Steuerflucht dienen. Dem internationalen Standortwettbewerb wird damit jedoch leider erneut ausgewichen.
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